


















































































































































































































































































Hierin» istTit. Herrn HeinrichLemur , vornehmenBanquierund Harldelsmannsvm 5ten Junti nn. aufgnichttte Testa¬
mentlicht Bäuerliche vilpoLkio».

Im Namen der Hochheiligen DWeinigkeit,Amen!
, Ch Heinrich vemur , Burger und Handelsmann allhier , urkunde und bekennehiemit : Demnach ich so wohl die Veränder - und Abwechselungdes Wesensdie¬ser Welt , welcher alle Menschen jedemAugenblickunterworffen , und daß end¬lich denenseiben nichts gewisser- als der zeitliche Tod , hingegen aber auchnichts ungewisser- , dann die Zeit und Stunde desselben bevorstehe , als auch wie es dan-nenhero wohl gethan ja nöthig seye,daß man in seiner durch Göttliche Hülffe und Seegenin guten Stand gebrachte Familie zu derselben Erhalt - und Fortsetzung in Zeiten wohlbedächtlich überlegte Verordnung thm , in ChristgeziemendeBetrachtung gezogen ; daßich dahero dergleichen oiljwlrrion und Verordnung zu verfügen nach reifer der SachenÜberlegung mir vorgenommen habe : Als ich dann hiemit und Krafft dieses bey GOtt lob!gesundem gehend- und stehendem Leibe, auch guter Vernunfft undVerstand , wie es de¬nen Rechten und hiesiger löblichen keformnuon^ ach zum kräfft - und beständigstem gesche-hen kan und soll , nachfolgender Massen und wie es nachmeinem in GOttes Händen seligen , /Absterbenmit meinem von der Göttlichen Güte mir reichlich zugewandten Haabseligkeik ^und Vermögen , wofür seiner Göttlichen Allmacht ewiger Danck gesaget seye, bey meinerFamilie und Nachkommenschafft gehalten haben will , difponiwund ver ordne.Erstlich und vor allenDingen befehle ichmeinedurch das Blut Cbristi theuer erkauff-te Seele , als das besteKleinod , wie allezeit , also absonderlich, wenn sie von diesem sterb¬lichen Leib abgelöset werden wird , in die unendlicheGnade undBarmhertzigkeit des Drey-eigenGOttes , welcher dieselbe in sein himmlisches Reich aufnehmen , und allen auserwehl-ten Kindern GOttes beygesellen wolle, den Leichnam aber Christlicher Ordnung nach zurErden zu bestatten.

Zweyrens , legire und vermache ich denen Armen in allhiesigen löblichen Armen - 0 * nWayftn - undArbeits - Hauß Gulden Ein hundert und funftzig in Müntz.Drittens , legi« und verschaffe ich auch denen Armen des reformieren Allmostn- 'y *
Castens GuldenEin hundert und funffzig in Müntz.

Viertens , prtkgvct und vermache ich meinem Sohn “
Jacob Bernus zum vor¬aus denjenigen Brillanren -Ring von einem Diamant - Stein , welchen mir meine

gewesene Frau die Wittib Charlotte Leißlerin , gebohrne Burckardin auf dieEhe gegeben , welchenderselbe zu sich nehmen und behalten , und solang nicht ver¬kauften , verrauschen noch veraussern solle , biß er zuvor von gedachter meiner ge¬wesenen Frauen oder derenErben ihres gegen mich bezeigten böstn Verfahrenshalber Satisfaäm erhalten haben wird , so dann einen von denen zwey hohenBier -Be¬
chern , welcher ihmzumPetter-Geschenck verehret worden und ohnedem zugehörig ist.Fünftrens , pr- l-gire und vermache ich auch zum Voraus meinen Enckel und Pet - a <£ > . .fern HenrichBernus , welcher nun bey neun Jahr alt ist , meinen Pilschier -Ring^ welch^n T^ ‘ ' 7T
ich gewöhnlich am Fingertrage , und welcher mit einem Carniol , worauf meimvon mei¬nen Eltern seelig herrührendes Wappen gestochen , und mit s . kleinen Diamanten besetzetist , welches Wappen und kein anderes er mein Enckel fortführen und gebrauchen soll;nechst dem xr- legire ich demselben alle meine gedruckte gebundene und ungebundene Bü¬cher auch eingebundeneLand-Charten, so viel derselben nack

^
meinem seligen Tod vorhay - n /den seyn werden , nicht das geringste davon ausgeschlossen ^ über das und

Sechstens , pr- legire und verschaffe ich auch meinem Enckel Henrich Bernus zum * f ' \Voraus Reichsthaler Drey tausend in Müntz an baaren Geld , welches so wohl als einCapital auf eine gute und sichere Hypothek angelegt , als auch die davon fallende In -« / 9 s / äteressm bey vorkommender guten Gelegenheit nach Gutbefinden wieder fruchtbarlich
gewendet und damit so lang cominuiret werden soll , biß er sich in die Fremde begiebt,da^ ^ A .̂ihm dann zu Erlernung guter und rühmlicherWissenschafften, und sich, durch Geschick-

‘ f Ulichkeit und Tugenden destoqualificirterund angenehmer zu machen , über dasjenige , so^ x^jhmvon seinen Eltern gegeben wird , dieses Geld pr- IeM zu einem hinlänglichen Zu-schuß , keines wegsjaber zu einiger Eitelkeiten oder Verschwendungen dienen
soll . Im Fall aber

^ ^ ^
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Siebenden - Er mein Enckel Henrich Kemur zuHauß oder in der Fremde vor dem . n A
- • - - • * •* SUW . . . .

auflcn Jahr seines Alters Eltern -loß und also nactffMe -sMhen Hintritt seiner Eltern
‘ ' ' ' ' " ' ' ' “

DeN altversterben solle , so will ich ihme seinen nachfolgendest altern Bruder , und in dessenIlb-
gang ^dem andern und so fort biß auf den letzten 5ucc«Lve , dafern aber gar feint Bruder
mehr vorhanden seyn würden , alsdann feine Schwestern insgesamt und auf emmahl in

obige Praclegaten fiibftituiret und untersetzet haben ; Solte aber
Achtens offtgedachtermein Enckel das » rste Jahr seines Alters erreichen , und sich

wie ich das Vertrauen ^ ihm habe , alseinen Ehrliebenden iungen Menschen gebühret
und wohl anstehet , veWmen und aufführen , so soll diese Subftitution ccffircn , und der¬

selbe über all daö seinige selbst zu difponircn frcye Macht haben.
Neuntens , prsclegue und vermache ich zum Voraus meinen sämtlichen aus mei¬

nes Sohnes erster Ehe erzeugten Enckeln , so viel deren nach meinem seligen Hintritt am
Leben seyn werden , ( jedoch nicht » im Fall meines Sohnes jetzige Ehe - Liebste verstorben,
derselbe wieder hcyrathen , und in selbiger Ehe Kinder erzeugen solte , denenselben Kin¬
dern , als welche hievon ausgeschlossen seyn sollen ) nachfolgende Juwelen : 0 Die gül¬
dene Kctte um den Hals und Hände , mit amelirte Schloffen , welche die Groß - Mutter

seclig getragen , r ) Einen Ring mit einen grossen Diamanten , r . etwas kleinere dito,
und vier ganh kleine dito ohngefehr vier hundert Rthlr . werth . z ) Einen kleinen dito
mit einen kleinen Dickstein und 6. kleinen Tafelsieinen ohngefehrt Sechzig Rthl ''. werth.
4) Ein dito mit einen Dickstein , dhngefehr zwey hundert Rthlr . werth . 5 ) Einen gol¬
denen Trau -Ring von meiner Ehe,Liebsten seelig. 6) Alles mein übriges verguld - und
ohnverguldctes Silber -Werck in kleinen und grossen Sorten , worunter auch Kleinigkei- ,
ten vongoldenemStücken zu verstehen sind , welche sie zu sich nehmen , unter sich schied- ^ ^ /^
sich und friedlicMheilen , und zu meinem befondern Andencken behalten sollen und könnend

Zehendens , nachdem ich mit meinem Bruder , Herrn Johann Lernus seelig , anun-
fern miteinander gekaufften Hauß zum Saal Hoff genannt , einen schönen neuen Bau
gesetzet , und es im Werck ist , daß nächst Göttlicher Hülffe solcher Bau forlgeführet
werden dörffte , ich aber gerne sähe , daß mein Antheil dieses alten und neuen Hauses»
wie sich solches bey meinem in GOttes Händen stehenden seeligen Absterben im Stand
befinden wird , bey meiner Familie bleiben möchte . Als verordne ich hiemit , daß mein
Sohn Jacob vemus diese Behausung weder verkauffen , vertauschen , noch durch Geld-
Ltufnahm verpfänden und versetzen » noch sonsten auf einige Weise veraliemren und ve »-

Äussern , hingegen aber dieselbe je und allwege in gutem Bau und Besserung erhalten,
dabey aber auch den Ufo« Fru&um und Genuß davon haben soll . Wie dann

Eilffrens nach gedachten meines Sohns Jacobs Absterben demselben in diesem
meinem Antheil Hauses dessen hinterbleibende Kinder ^ jedoch nur abermahl diejenige , .
welche mit gegenwärtiger seiner Ehe -Liebsten ConstantiäAeltzer erzeuget , (müssen aufob-
gedachtenFall andere dessen Kinder auch hiebeHdavon ausgeschlossen haben will, ) derge- -/,
sialt luccediren sollen , daß dafern denenselbenftzemeinschafftlich zu behalten beliebig un^ ^
anständig wäre , sie ihrer Eonve .uenr nach , jedoch auf unter folgendeWeise solches
können und mögen. Im Fall aber 0 7/

Zwölffrens meine vorhandene obgedachte Enckeln insgesamt oder mebreste Theil
derselben , weicherauch die

4

ie etwan vorhandene Minderjährige und deren Vormünder ^ bey-
lreten sollen , diese meine Helffte Behausung zu verkauffen dienlich erachten würden , so
soll es ihnen auch frey stehen . Welchen falls aber

Dreyzehendens diese meine Helffte der Behausung zum Saal - Hoff um einen ge¬
wissen Preyß angeschlagen werden , und mein Enckel und Petter Heinrich Permi --» wann
er alsdann noch im Leben , daran den Vorkauff haben soll , solte derselbe aber nicht mehr
im Leben seyn , oder zu Erkauffung dieser Behausung keine Lust haben , so soll der nach
ihm folgende Bruder , oder bey dessen Zurücktrettung der dritte und so fort die Enckeln
Männlichen Geschlechts das Vorrecht darzu haben. Dafern aber solche Behausung
käuflich an sich zu bringen keiner von diesen Männlichen Enckeln rclolvjxenwolle , sofäl -, / flui
let dieser ihnen zu gut verordneter VorzugNstnweg , und mag dann von memen obgedach-
ten zu dieser Behausung gehörigen Enckeln oder deren Kindern die Behausung nach An¬
leitung der Rechten und hiesiger löbllchen Reformation nach Belieben und Gutbefinden
verkaufft werden . So soll auch

Vierzehendens mit Verlehn -und Bewohnung dieser Behausung gehalten werden,
daß nach Absterben meines Sohns Jacob jederzeit der älteste Enckel männlichen Ge¬
schlechts den Vorzug zu Bewohnung dieser Behausung , und zwar jährlich um zwey ,
hundert Gulden geringer» Zivß , als wie-sonst davon erheben könre , haben , jedoch wann,
derselbe wieder einige Logimenter verstyhen wolte , dessen Brüder oder Schwestern , wel/
che ihm am anständigsten sind , und er sonsten -nichts erhebliches zu bedrucken dabey fin¬
det, nebst deme auch deren Friedfertigkeit versichert ist , vor andern die nächsten darzu
seyn sollen . Nachdeme

Sunffze,



k HunffzehendenseS fetter die Erfahrung bezeuget , daß dieKinder ihrer MeM ,&> >a
vurch Göttlichen Seegen mit grosser Arbeitend Mühe erworbenes Vermögen nichtxosW/ 71?
menagircn und zu Rath halten , noch auch die Nahrung mit gleicher Sorg , Fleiß unv^
Arbeit fortsetzen ; sondern auf ihr Elterliches Guth sich verlassend , sich hoch aufführen,

. und ausallerhanddelicate 2ict wohl seyn lassen , auch zwar wohl die Handel - und Nah¬
rung forttreiben , aber nicht genung Vorsichtig - und Behutsamkeit dabey brauchen, hier¬
um so verordne ich aus sonderbahren wohl bedächtlichen Absichten und Ursachen, daß
daß meinen aus meines Sohnes erster Ebe nach meinen seeligen Absterben vorhandenen
Enckeln (nicht aber denenjenigen, so derselbe aus einer ander^ he erzeugen würde , Mas¬
sen dieselbe abermahl hievon ausgeschlossen seyn sollen, ) zu Lieb und gut ein Capital von
Gulden ViertzigJausmd gangbare Muntz aus meiner Verlassenschafft genommen und
abgesondert , dasselbe mit Zuziehung und Rathzweyer nächsten vernünfftigen wohlhaben¬
den Freunden auf gantz sichere liegende Unterpfänder angeleget , zehen nach einander fol¬
gende Jahr lang von meinem seligen Hintritt an zu rechnen , die jährlich davon fallende
Interessen von Jahr zu Jahr zu Capital geschlagen , nnd so gleich wieder auf Interesse
ausgestellct werden , nach Vermessung der zehen Jahre aber denen verheyratheren Töch¬
tern ihren Antheil davon einzuziehen frey stehen , deren übrigen unverhcyratheten Anrhei-
le auf diesen Fuß so lang bleiben sollen , als es obgedachleFreunde mir Zuthun deren an-
geheyratheten Schwägern gut und dienlich finden werden. Diesemnach nun

Gechzehendens , inßituiu und fetze ich zu Meinen wahren und ungezweiffelcett
Universal - Erben ein meinen Sohn Jacob Bernm , vermahlen Handelsmann in
Aachen , und da derselbe meinenTod nicht erleben solle , alle meine von denselben erzeug¬
te und noch zu erzeugende Enckel , so viel deren nach meinem seligen Absterben im Leben
seyn werden , also und dergestalten, daß Er oder Sie nechst fleißiger und unverbrüchli¬
cher Beobachtungalles desjenigen , was in dieser meiner VätterlichcnDifpofuion undTe- ,
stamentlicher Verordnung enthalten ist , alle meine/n-bst Abzug in und bey dieser /
Difpofirion verschafften Leuten und Pmlegattn , übrige liegende und fahrende , ge- / ( J
genwartige und zukünftige Verlassenschasscuê und eigenrhumlich zu sich neh- /
men , haben , beharren , und dieselbeAnrer Göttlichen Beystand wohl anwendm /

- * foU rrv -v

Dieses ist also meine wohlbedächtliche Vätterliche letzte Willens - vilpollcion und Ver-
-ordnung, welche ich in allenStücken steiff und fest und unverbrüchlich gehalten und voll¬
zogen haben will , und dafern dieselbe nicht als ein zierlich Testament gelten wolte oder
könte , so will ich doch , daß sie als ein gemeiner letzter Wille , Codicill , Fidci Commifs,

.Ubergab von Todes wegen , Schenckung bey lebendigem Leib , insonderheit aber als
eine höchstprivilegint Difpofition der Elrern unter Rindernvaiidivtn und Rraffc ha¬
ben .soll . Wobey mir ausdrücklich Vorbehalte , diese meine Vätterliche Testamentarische
vissolinon zu ändern , zu mindern und zu mehren , auch durch Beylegung eines oder mehr
von mir geschriebener und unterschriebenerZettul , welche eben die Krafft , als wenn sie
diesem vorstehendenTestament von Wort zu Wort einverleibet wären,. haben sollen , wei¬
tere und mehrere Verordnung zu thun , wie es der Zeit und Gelegenheit nach nur gefäl¬
lig und eben seyn wird . e

Dessen zu wahrer Urkund habe diese also zu Papier gebrachte meine wohl uberlegtt
letzte Willens . 0ilpo5,lion zuförderst eigenhändig unterschrieben, und mit meinem Ring-
Pitschafft besiegelt , sodann die drcy nachbenahmte Herren des Raths , daß sich als Testa-
mens -Zeugen dieselbe nebst mir gleichfalls eigenhändig unterschreiben und besiegeln , mit¬
hin solche behörend lolenniliren möchten , inBeysiyn hierzu reguirirten Notar» und zweyer
Instruments -Zeugen mit Fleiß erbetten , welches sie auch um beschehene Bitte willen ge-
than zu haben hiermit bekennen . So geschehen Franckfurt am Mayn den sten Junii
Anno »7 » * .

(L. s .) Sentld ) Betnus , bekenne daß dieses mein letzter
Wille ist.

- (l.. § .) Johannes Stegener , bekenne solches als einhier¬
zu erbetener Testaments -Zeuge.

(L . s .) Johann Jacob Hartmann , als ein erbettener
Testaments -Zeug.

(L. 5 .) Johann Jacob Gelheimer , als ein erbettener
Testaments -Zeug.

)( * 3m



m Namen GOtteSfeye hiermit zu wissen , daß im Jahr Christi Siebenzehen hun-
' dert zwey undzwantzig in der funfftehendenindiäionbey glorwurdigster Herrsch-un"

Regierung des AllerdmchlauchtigstenFürsten und Herrn , HerrnCarolides Sechstens
• erwählten Römischen KayserS, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs , in Germanien , Hi-I?

spanien , Hungarn , Böheim , Dalmatien , Croatien und Sclavonicn rc. König» Ertz^ ^HertzogenS zu Oesterreich , HertzogenSzu Burgund und Steyer , Kärnden , Crain und
Würtenberg , GrafenSzu Habspurg , Tyrol und Görtz rc . rc. unsers aliergnädigstenKay¬
serS , Königs und Herrn , Seiner Kayserl.

' und Königl . Majestät Reiche des Römischen
rm 1 1 . , des Hispanischen im 15 . und des Hungarischen und Böhmischen im raten Jah¬
re , nllhier in desH. R . Reichs -Stadt Franckfurt amMayn , Freytags den fünfften
Juni» Nachmittags zwischen 4 . und 5 . Uhren der HochEdle , Vest und Hochfürnehme
Herr HeinrichBernus , vornehmerBanquierund Handelsmann Hieselbsten, in seiner zumSaai -Hofgenannten Behausung im vorder« Bau des zweyten Stockwercks Stuben,
deren Fenster gegen denRömerberg aussehen , vor denen vorstehenden Testament unter¬
schriebenen dreyen Herren des Raths , als erbeteenen Testaments Zeugen , so dann mir
EndtS unterschriebenen Not»™» und denen zweyen , nebst mir dahin beschiedenen Jnstru-
mentS.Zeugen gesund gehend- und stehendem Leibes , auch guter vollkommenerVernunft
und Verstandes erschienen seyn , und nach abgelegtem Complimentdieselbe so wohl durch
mich als auch selbsten gegenwärtiges sein verfertigtes Testament , nebst ihrem HerrnTc
L- lvre als Zeugen zu unterschreibenund zu besteglen freundlich ersucht , wie dann als die
drey Herrn Testaments -Zeugen sich darzu willig erkläret , der HerrTeftatorsothanes fein
Testament zuerst eigenhändig unterschrieben, welchen die drey Herrn TestamentS-Zeugen
mit gleichmäßiger eigenhändiger Unterschreib- und Siegling nacheinander gefolget , auch
so wohl der Herr lettrevr , als auch die Herren Testaments -Zeugen sothane ihre Unter-
schrifftcnund Pittschafften auf mein desNotariijedem beschehenes Fürweisen und Befra¬
gen vor die ihrige axnolcirt und erkennet , und damit diese Solennitatuno & cominuo
aÄu gebührend vollzogen worden , welches ich die Herren Instruments -Zeugen nebst mir
wohl eingedenckt zu seyn erinnert . Eo geschehen in Beyseyn Tit . Herrn JohannJost
Christian Metzler und Johann Daniel Henffling , beyder allhiesiger Burger und Han¬
dels -Leuten , alserpresse hierzu erbettener Instruments -Zeugen.

(L . 8.) In quorum pnemifforum fidem atteftor Jo
hannes Fridericus Sprenger, Sac. Cacf. Majeß. auth. publ»
jur. atque immatric. Notarius Mppria.

(L. 8.) Johann Jost Christian Metzler , alsZeuge.
(I-. 8.) Johann Daniel Hänfflirrg , als Zeuge.

gegenwärtige Abschrifft mit deme mir vorgelegten wahren Original pr- via Col-
feiione öc aufcultadonc in allem und von Wort zu Wort gleichlautend befunden,

ftlcheS wird hiermit anettirt. Franckfurt den * 3 . Januar . 1742.

^.■rn ^v r.

(L . 8.) JohannesChriftophorusjunckcj Imp . auth.
Not. Jurat . Publ. & approbat. Mocno -Francof. in fidcoi
Mppria.

^ /
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